
 

Seite 1 von 7 

 

 
 
 
 
 

Auswirkungen der EU-Nachfolgeverordnung 
1191/69 auf den Wettbewerb im SPNV 
 
 
 
21.12.2007 



Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
 

  

Seite 2 von 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Berlin, 21.12.2007 
 
 
 

Auswirkungen der Nachfolgeverordnung 
1191/69 auf den Wettbewerb im SPNV 
 
 
1) Regelungsgehalt der Verordnung 
 
Mit Verabschiedung der der EU-Verordnung 1370/07 (Nachfolgeverord-

nung 1191) wird es ab dem Jahr 2009 einen neuen einheitlichen europäi-

schen Rechtsrahmen für die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen ge-

ben. Die Verordnung, die von ihrem Regelungsgehalt vor allem auf den 

Busverkehr ausgerichtet ist, gestaltet sowohl das Beihilferecht als auch 

den Marktzugang im öffentlichen Verkehr. Sie sieht grundsätzlich eine 

wettbewerbliche Vergabe von Verkehrsdienstleitungen vor.   

 

Allerdings hat der EU-Verordnungsgeber Ausnahmetatbestände in der 

Verordnung geschaffen, die eine Direktvergabemöglichkeit von Verkehrs-

dienstleistungen einräumen. 

 

Für öffentliche Dienstleistungsaufträge im Eisenbahnverkehr ist diese 

dann gegeben, wenn der zu vergebende Auftrag eine Höchstlaufzeit von 

10 Jahren hat und nationales Recht dem nicht entgegen steht. 

 

Weitere Ausnahmen bei der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge 

sind: 

·  Gemäß Art. 5 Abs. 2 die Direktvergaben an einen internen Betrei-

ber 

·  Gemäß Art. 5 Abs. 4 ein Auftrag unterhalb der Schwellenwerte, 

wobei der allgemeine Schwellenwert entweder bei einem  
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geschätzten Jahresdurchschnittswert von 1.000.000 € bzw. bei ei-

ner jährlichen öffentlichen Personenverkehrsleistung von weniger 

als 300.000 km liegt 

·  Gemäß Art. 5 Abs. 5 die Direktvergabe bei Notmaßnahmen. 

 

Die Verfahrensvorschriften für diese Direktvergaben, die der Herstellung 

von Transparenz dienen sollen, finden sich in Art. 7 (Veröffentlichung) 

sowie in Art. 5 Abs. 7 (Ermöglichung einer Überprüfung der Direktverga-

be). Darüber hinaus hat die zuständige Behörde nach Art. 7 I einmal jähr-

lich einen Gesamtbericht zu veröffentlichen, der eine Kontrolle und Beur-

teilung der Leistungen, der Qualität und der Finanzierung des öffentlichen 

Verkehrsnetzes ermöglicht.  

 

 

2. Bewertung:  

 

Die BAG-SPNV ist der Auffassung, dass mit der Nachfolgeverordnung 

1191 grundsätzlich nicht bezweckt wird, den Weg für exklusive Direktver-

gaben im Eisenbahnverkehr zu eröffnen. Auch nach Verabschiedung der 

Verordnung sind die Aufgabenträger in Deutschland weiterhin an die 

Grundsätze einer transparenten und diskriminierungsfreien Vergabe ge-

bunden, auch wenn die Vergabe außerhalb des Vergaberechts durchge-

führt wird. 

 

Die Novellierung der EU-Verordnung 1191/69 ist im Einklang mit den Be-

strebungen der Europäischen Union zu sehen, eine wirksame Marktöff-

nung des Schienenpersonennahverkehrs herbeizuführen. Dabei soll dem 

Wettbewerb als dem besten Mittel zur Steigerung der Effizienz im Eisen-

bahnverkehr eine maßgebliche Rolle zukommen. Die geänderte EU-

Richtlinie 91/440/ EWG zur Entwicklung der Eisenbahnen der Gemein-

schaft und die Nachfolgeverordnung 1191 können daher nur als komple-

mentäre Rechtsnormen verstanden werden, wobei die Richtlinie aus-

drücklich eine Marktöffnung zum Ziel hat. Diese kann nur unter Beachtung 
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der Grundsätze von Transparenz, Diskriminierungsfreiheit und Wettbe-

werb herbei geführt werden. Demzufolge sieht auch die EU-

Nachfolgeverordnung 1191 für die Vergabe von Verkehrsdienstleistungen 

grundsätzlich eine Ausschreibungspflicht vor, die Möglichkeit einer Direkt-

vergabe wurde lediglich als Ausnahmetatbestand normiert. Dies gilt auch 

für die Vergabe von Eisenbahnverkehrsdienstleistungen. Eine Ausnahme 

zum Gebot der wettbewerblichen Vergabe besteht grundsätzlich nur für 

Aufträge mit einer Höchstlaufzeit von zehn Jahren.  

 

Direktvergaben im SPNV sind mit Rechtsunsicherheit verbunden 

a) Direktvergaben im SPNV stehen möglicherweise nic ht mit nationa-

lem Recht in Einklang 

 

Rechtsunsicherheit besteht zum einen hinsichtlich der Frage, ob nationa-

les Recht einer Direktvergabe entgegen steht. Nur wenn dies nicht der 

Fall ist, besteht überhaupt die Möglichkeit, Verkehrsdienstleistungen direkt 

zu vergeben. 

 

Das nationale Recht sieht für Vergabeverfahren Transparenz und Diskri-

minierungsfreiheit vor. Das gilt auch für Vergaben, die außerhalb förmli-

cher Vergabeverfahren stattfinden. Gute Argumente sprechen dafür, dass 

diese Grundsätze bereits aus der deutschen Verfassung herzuleiten sind. 

Es ist daher unschwer vorstellbar, dass die Verfassungskonformität der 

Direktvergabe im SPNV kritisch durch die Akteure am Markt geprüft wird 

und ggf. auch die Gerichte entsprechend bemüht werden. 

 

Weiterhin ist folgender Gesichtspunkt zu bedenken: 

Auch die EU-Kommission hat sich in ihrer bisherigen Praxis gegen die 

Möglichkeit der Direktvergabe ausgesprochen, was sie in ihrem gegen 

Deutschland eingeleiteten Vertragsverletzungsverfahren verdeutlicht hat. 

Fraglich ist, ob mit der Nachfolgeverordnung, die im Kernbereich beihilfe-

rechtliche Fragen regelt, die bisherigen vergaberechtlichen Anforderungen 

zurück gefahren werden können. Denn die Mindestanforderungen an 
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Transparenz, Gleichbehandlung und Wettbewerb ergeben sich aus dem 

EG-Vertrag selbst. 

 

b) Unklarheiten ergeben sich im Hinblick auf die Er öffnung des An-

wendungsbereiches der Verordnung 

 

Hinsichtlich der Abgrenzungskriterien zur Eröffnung des Anwendungsbe-

reiches der Verordnung bestehen Unklarheiten, Detailfragen sind umstrit-

ten und bedürfen einer Klärung. Das betrifft insbesondere die Definition 

des Dienstleistungsauftrages in Abgrenzung zur Dienstleistungskonzessi-

on, bzw. die Notwendigkeit einer solchen Abgrenzung. So wird u. a. ver-

treten, dass nach Erwägungsgrund 20 der Nachfolgeverordnung die 

Pflichten der Behörden, die sich aus den Richtlinien über die Vergabe 

öffentlicher Aufträge ergeben, unberührt bleiben. Öffentliche Dienstleis-

tungsaufträge der Kategorie Eisenbahnen fallen unter diese Richtlinien. 

Folglich unterliegen Dienstleistungsaufträge dieser Kategorie nicht dem 

Anwendungsbereich der Verordnung, da diese dann nur nachrangig ist. 

Sie müssen in einem Vergabeverfahren, das sich nach den EG-Richtlinien 

richtet, vergeben werden. 

 

Wesentlicher Anwendungsbereich der Verordnung wäre daher neben den 

In-house-Geschäften die Dienstleistungskonzession. Ein Abgrenzungskri-

terium zwischen öffentlichen Dienstleistungsauftrag und Dienstleistungs-

konzession ist nach der Legaldefinition in Art. 1 IV der RL 2004/18, dass 

bei der Konzession kein festes Entgelt bezahlt wird, sondern die „Gegen-

leistung für die Erbringung der Dienstleistung ausschließlich in dem Recht 

zur Nutzung der Dienstleistung oder in diesem Recht zuzüglich der Zah-

lung eines Preises“ liegt.  
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Für die Vergabe von Verkehrsleistungen im SPNV dürfte das zur Folge 

haben, dass überhaupt nur Nettoverträge  unter den Anwendungsbereich 

der Nachfolgeverordnung fallen und damit auch nur bei diesen Verträgen 

die Möglichkeit besteht, von dem Ausnahmetatbestand in Art. 5 VI 

Gebrauch zu machen, d.h. eine Direktvergabe vorzunehmen.  

 

Der Bruttovertrag  als Dienstleistungsauftrag würde hingegen der Verga-

bepflicht unterliegen, sodass das Vergaberecht zur Anwendung kommt. 

Dies trifft auch für den Fall zu, dass der Anwendungsbereich der Verord-

nung für öffentliche Dienstleistungsaufträge im Eisenbahnverkehr entge-

gen o. g. Einschätzung für eröffnet angesehen wird. Die Ausschreibungs-

pflicht ergibt sich dann aus dem deutschen Vergaberecht, sodass nationa-

les Recht einer Direktvergabe entgegen steht. Unter den derzeitigen 

rechtlichen Rahmenbedingungen ist es auch keinesfalls rechtssicher, mit 

Verweis auf § 15 Abs. 2 AEG eine Ausschreibungspflicht zu verneinen. 

 

Letztlich ist auch die Einstufung des Nettovertrages als Dienstleistungs-

konzession umstritten - Rechtsunsicherheiten bleiben daher bestehen. 

Für Anreizverträge als Mischform zwischen Brutto- und Nettovertrag fehlt 

eine verlässliche Vorgabe zur Einordnung. Hier ist im Einzelfall zu prüfen, 

ob sie unter die Bestimmungen der neuen Verordnung fallen. 

 

 

3. Fazit:  

 

Die Öffnung des Verkehrsmarktes für den Wettbewerb ist ein erklärtes 

Ziel der Europäischen Union, das sich auch in der Verabschiedung der 

Eisenbahnpakete widerspiegelt. Wesentlich Voraussetzungen dafür sind 

transparente und diskriminierungsfreie Vergabeverfahren. In den vergan-

genen Jahren konnten in Deutschland durch den Wettbewerb im SPNV 

wesentliche Erfolge erzielt werden. Die Verkehrsdienstleistungen konnten 

durch die Aufgabenträger auf der Basis von Marktpreisen kostengünstiger 
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eingekauft werden. Gleichzeitig hat sich dabei auch die Angebotsqualität 

verbessert, in vielen Regionen kommen neue Fahrzeuge zum Einsatz und 

Fahrgastzuwächse sind zu verzeichnen. In Zeiten zunehmender Finanz-

mittelknappheit der öffentlichen Hand ist daher der Wettbewerb ein unver-

zichtbares Instrument zur Kosteneinsparung, an dem unbedingt festzuhal-

ten ist. Nicht zuletzt spricht gegen eine Direktvergabe auch die bestehen-

de Rechtsunsicherheit, sodass diese risikobehaftet ist. 

 

Nach Einschätzung der BAG-SPNV ist an den bisherigen Vergabe-

grundsätzen, die auf nationalem Recht basieren, festzuhalten. Daher soll-

te entweder ein förmliches Vergabeverfahren oder eine Vergabe nach den 

Grundsätzen des Verwaltungsrechts - mindestens unter Berücksichtigung 

des 5-Punkte-Papiers - erfolgen, denn auch im Verwaltungsverfahren sind 

Transparenz und Diskriminierungsfreiheit sicher zu stellen. Die BAG-

SPNV empfiehlt, von exklusiven Direktvergaben Abstand zu nehmen. 

 

Zur Beseitigung der o. g. Rechtsunsicherheiten und Abgrenzungsproble-

me sieht die BAG-SPNV einen Regelungsbedarf im nationalen Recht. Das 

betrifft neben klaren Definitionen auch eine Regelung über den zulässigen 

Rechtsweg.  

 


